
B.
Belehrungspflichten des Anwalts

I. Grundsatz

1Soweit der Mandant nicht eindeutig zu erkennen gibt, dass er des Rates nur in einer
bestimmten Richtung bedarf, ist der Rechtsanwalt grunds�tzlich zur allgemeinen,
umfassenden und m�glichst ersch�pfenden Belehrung des Auftraggebers verpflich-
tet. Unkundige muss er �ber die Folgen ihrer Erkl�rungen belehren und vor Irrt�-
mern bewahren. In den Grenzen des Mandats hat er dem Mandanten diejenigen
Schritte anzuraten, die zu dem erstrebten Ziele zu f�hren geeignet sind, und Nach-
teile f�r den Auftraggeber zu verhindern, soweit solche voraussehbar und ver-
meidbar sind. Dazu hat er dem Auftraggeber den sichersten und gefahrlosesten
Weg vorzuschlagen und ihn �ber m�gliche Risiken aufzukl�ren, damit der Mandant
zu einer sachgerechten Entscheidung in der Lage ist. Der konkrete Umfang der an-
waltlichen Pflichten richtet sich nach dem erteilten Mandat und den Umst�nden des
einzelnen Falles. Ziel der anwaltlichen Rechtsberatung ist es, dem Mandanten ei-
genverantwortliche, sachgerechte (Grund-)Entscheidungen („Weichenstellungen“)
in seiner Rechtsangelegenheit zu erm�glichen. Dazu muss sich der Anwalt �ber die
Sach- und Rechtslage klar werden und diese dem Auftraggeber verst�ndlich darstel-
len. Der Mandant ben�tigt, insbesondere wenn er juristischer Laie ist, nicht unbe-
dingt eine vollst�ndige rechtliche Analyse, sondern allein die Hinweise, die ihm
im Hinblick auf die aktuelle Situation und sein konkretes Anliegen die notwendige
Entscheidungsgrundlage liefern. Erscheint unter mehreren rechtlich m�glichen Al-
ternativen die eine deutlich vorteilhafter als die andere, hat der Anwalt darauf hin-
zuweisen und eine entsprechende Empfehlung zu erteilen.1 Der anwaltsvertragliche
Anspruch des Mandanten auf umfassende Beratung wird nicht dadurch einge-
schr�nkt, dass der Mandant die gerade einem Dritten in Auftrag gegebene rechtliche
Pr�fung auch selbst h�tte vornehmen k�nnen. Die rechtliche Bearbeitung des ihm
anvertrauten Falles obliegt dem Rechtsanwalt auch im Verh�ltnis zu einem rechts-
kundigen Mandanten. Eine Einschr�nkung der Beratungspflicht folgt nicht aus
dem Umstand, dass die verantwortlichen Anw�lte und die Gesch�ftsf�hrer der zu
beratenden GmbH personenidentisch sind.2

1. Ersch�pfende Belehrung

2Ein Rechtsanwalt ist im Rahmen des ihm erteilten Mandates verpflichtet, den Auf-
traggeber umfassend zu belehren, seine Belange nach jeder Richtung wahrzuneh-
men und seinen Auftrag so zu erledigen, dass Nachteile f�r den Mandanten m�g-
lichst vermieden werden. Droht dem Mandanten ein Rechtsverlust, hat er diesem
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durch geeignete Maßnahmen entgegenzuwirken.3 Ein Rechtsanwalt ist kraft des An-
waltsvertrages (§ 675 Abs. 1 BGB) verpflichtet, die Interessen seines Auftraggebers
nach jeder Richtung umfassend wahrzunehmen. Der Anwalt, der die Beratung
einer Partei in einem Zivilprozess �bernimmt, ist zum Schadensersatz verpflichtet,
wenn er durch sein Verschulden bewirkt, dass die Partei einen Prozess verliert, den
sie bei sachgem�ßer Vertretung gewonnen h�tte. Er muss sie �ber die Gesichtspunk-
te und Umst�nde, die f�r ihr ferneres Verhalten in der Angelegenheit entscheidend
sein k�nnen, eingehend und ersch�pfend belehren. Dabei muss der Rechtsanwalt
sein Verhalten so einrichten, dass er Sch�digungen seines Auftraggebers, deren
M�glichkeit auch nur von einem Rechtskundigen vorausgesehen werden kann, ver-
meidet.4 Der mit der Prozessf�hrung betraute Rechtsanwalt ist seinem Mandanten
gegen�ber verpflichtet, daf�r einzutreten, dass die zugunsten des Mandanten spre-
chenden tats�chlichen und rechtlichen Gesichtspunkte so umfassend wie m�g-
lich ermittelt und bei der Entscheidung des Gerichts ber�cksichtigt werden. Mit
R�cksicht auf das auch bei Richtern nur unvollkommene menschliche Erkenntnis-
verm�gen und die niemals auszuschließende M�glichkeit eines Irrtums ist es Pflicht
des Rechtsanwalts, nach Kr�ften dem Aufkommen von Irrt�mern und Versehen des
Gerichts entgegenzuwirken.5

3 Im Zivilprozess obliegt die Beibringung des Tatsachenstoffs in erster Linie der Par-
tei. Der f�r sie t�tige Anwalt ist �ber den Tatsachenvortrag hinaus verpflichtet, den
Versuch zu unternehmen, das Gericht davon zu �berzeugen, dass und warum seine
Rechtsauffassung richtig ist. Daher muss der Rechtsanwalt alles – einschließlich
Rechtsausf�hrungen – vorbringen, was die Entscheidung g�nstig beeinflussen kann.
Kann die Klage auf verschiedene rechtliche Gesichtspunkte gest�tzt werden, ist
der Sachvortrag so zu gestalten, dass alle in Betracht kommenden Gr�nde im Rah-
men der zur Verf�gung stehenden M�glichkeiten konkret dargelegt werden. Hat der
Anwalt eine ihm �bertragene Aufgabe nicht sachgerecht erledigt und auf diese Wei-
se zus�tzliche tats�chliche oder rechtliche Schwierigkeiten hervorgerufen, sind die
dadurch ausgel�sten Wirkungen ihm grunds�tzlich zuzurechnen. Folglich haftet er
f�r die Folgen eines gerichtlichen Fehlers, sofern dieser auf Problemen beruht, die
der Anwalt durch eine Pflichtverletzung erst geschaffen hat oder bei vertragsgem�-
ßem Arbeiten h�tte vermeiden m�ssen. Etwaige Vers�umnisse des Gerichts schlie-
ßen die Mitverantwortung des Rechtsanwalts f�r eigenes Versehen grunds�tzlich
nicht aus. Der Verpflichtung, „das Rechtsdickicht zu lichten“, ist der Rechtsanwalt
folglich nicht wegen der dem Gericht obliegenden Rechtspr�fung („iura novit cu-
ria“) enthoben.6

4 Kommt als Anspruchsgrundlage eines Frachtschadens neben Sorgfaltspflichtverst�-
ßen bei der Verschiffung der G�ter auch ihre unzureichende, nicht den vertraglichen
Vereinbarungen (Abschluss bloße Strandungsfalldeckung statt All-Risk-Versiche-
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rung) entsprechende Versicherung in Betracht, hat der Rechtsanwalt zu diesem
selbstst�ndig das Klagebegehren tragenden rechtlichen Gesichtspunkt schl�ssig
vorzutragen. Da es sich bei dieser speziellen Versicherungsart nicht um einen – wie
etwa Eigentum – jedermann gel�ufigen einfachen Rechtsbegriff, bedurfte es der Er-
l�uterung, dass eine solche Versicherung verschuldensunabh�ngig s�mtliche bei der
Bef�rderung erlittenen Besch�digungen ausgeglichen h�tte. Darauf aufbauend war
dieser eigenst�ndige Vertragsanspruch durch die weitere Darlegung zu unter-
mauern, dass bei Abschluss einer All-Risk-Versicherung der eingetretene Schaden
unabh�ngig von einer Verursachung durch die Prozessgegnerin alleine wegen der
M�glichkeit einer Inanspruchnahme des Versicherers vermieden worden w�re. Des-
wegen �ußerte sich aus der Warte der Kl�gerin die maßgebliche schadensurs�chli-
che Pflichtverletzung der Beklagten des Vorprozesses darin, dass diese den verein-
barten Versicherungsschutz nicht geschaffen und dadurch den Regress gegen den
Versicherer vereitelt hatte.7

2. Einschr�nkungen

5Die Erkl�rungen des rechtlichen Beraters m�ssen dem Mandanten, der verl�sslich
�ber bestimmte Rechtsfolgen unterrichtet werden will, um darauf seine Entschei-
dung gr�nden zu k�nnen, eine ann�hernd zutreffende Vorstellung von den Hand-
lungsm�glichkeiten und deren Vor- und Nachteilen vermitteln. Allerdings kann
nach Art und Umfang des Mandats eine eingeschr�nkte Belehrung ausreichend
sein, etwa bei besonderer Eilbed�rftigkeit oder bei einem Aufwand, der außer
Verh�ltnis zum Streitgegenstand steht. Eine in jeder Hinsicht l�ckenlose Aufkl�rung
�ber alle rechtlichen Zusammenh�nge und Folgen tr�gt vor allem bei schwieriger
Sach- und Rechtslage die Gefahr in sich, den Mandanten zu �berfordern und ihm so
den Blick auf die f�r die Entscheidung wichtigen Gesichtspunkte zu verstellen. Dies
w�rde dem Sinn und Zweck der geschuldeten Beratung zuwiderlaufen. Der Rechts-
anwalt hat dem Auftraggeber daher nur die Hinweise zu erteilen, die ihm die f�r sei-
ne Entscheidung notwendigen Informationen liefern. Inhalt und Umfang der vom
Rechtsanwalt zu leistenden Aufkl�rung haben sich dabei immer nach den f�r ihn er-
kennbaren Interessen des Mandanten zu richten.8 Deswegen gen�gt bei einer kom-
plexen Rechtslage der Hinweis, dass zur Vermeidung der Verj�hrung „sofort“ Klage
zu erheben ist.9

3. Handlungsalternativen

6Zur Pr�fung der Handlungsalternativen, die sich dem Auftraggeber bei pflichtgem�-
ßer Beratung stellen, m�ssen deren jeweilige Rechtsfolgen miteinander und mit den
Handlungszielen des Mandanten verglichen werden. Ist der Mandant �ber seine
Handlungsm�glichkeiten hinreichend belehrt worden und hat er gleichwohl einen
nicht zielf�hrenden Antrag gew�nscht, stellt die Verfolgung des Herausgabean-
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spruchs im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes kein pflichtwidriges Verhalten
dar.10 F�hren s�mtliche in Betracht kommenden Alternativen nicht zur Verwirk-
lichung des von dem Mandanten verfolgten Ziels, seinen Kaufpreisanspruch gegen
den vermutlich zahlungsschwachen Gegner durchzusetzen und diesen vor Befriedi-
gung des Kaufpreisanspruchs an einer Weiterver�ußerung der unter Eigentumsvor-
behalt gelieferten Ware zu hindern, fehlt es an einer Pflichtverletzung, wenn der An-
walt die Handlungsm�glichkeiten nebst der ihnen innewohnenden Risiken und
Nachteile aufzeigt.11 Es besteht keine Verpflichtung des Anwalts, den Mandanten
anstelle eines Regelinsolvenzverfahrens auf die M�glichkeit eines Verbraucher-
insolvenzverfahrens hinzuweisen. Ob ein Insolvenzverfahren �ber das Verm�gen
einer nat�rlichen Person als Regelinsolvenzverfahren oder als Verbraucherinsol-
venzverfahren durchgef�hrt wird, steht nicht im Belieben des Schuldners, sondern
richtet sich nach den objektiven Gegebenheiten. Die besonderen Vorschriften �ber
das Verbraucherinsolvenzverfahren (§§ 305–314 InsO) kommen nur zur Anwen-
dung, wenn die in § 304 InsO genannten Voraussetzungen vorliegen. Andernfalls
gelten die allgemeinen Vorschriften.12

4. Bewahrung des Mandanten vor Gefahren und Nachteilen

a) Sicherster Weg

7 Nach st�ndiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist der Rechtsanwalt im
Rahmen seines Auftrags verpflichtet, seinen Mandanten vor voraussehbaren und
vermeidbaren Nachteilen zu bewahren. Er hat deshalb, wenn verschiedene Maßnah-
men in Betracht kommen, den relativ sichersten Weg zu gehen. Will er einen weni-
ger sicheren Weg beschreiten, muss er zumindest seinen Auftraggeber zuvor �ber
die insoweit bestehenden Gefahren belehren und ein weiteres Verhalten von dessen
Entscheidung abh�ngig machen.13 Der mit der Prozessf�hrung betraute Rechtsan-
walt ist mit R�cksicht auf das auch bei Richtern nur unvollkommene menschliche
Erkenntnisverm�gen und die niemals auszuschließende M�glichkeit eines Irrtums
verpflichtet, nach Kr�ften dem Aufkommen von Irrt�mern und Versehen des Ge-
richts entgegenzuwirken. Ist f�r den Prozessbevollm�chtigten offenkundig, dass
das Gericht die tats�chlich erfolgte Einzahlung des Gerichtskostenvorschusses nicht
beachtet und trotz unbedingt erhobener Klage von einem bloßen Prozesskostenhilfe-
gesuch ausgeht, hat er dieses Missverst�ndnis auszur�umen, um zwecks Einhaltung
der Klagefrist die alsbaldige Zustellung der Klage sicherzustellen.14
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8Beispiele: Beabsichtigt der Mandant eine rechtlich bedenkliche Maßnahme, so
hat der Anwalt ihn auf die Rechtslage hinzuweisen, die gegen den beabsichtigten
Weg sprechenden Gr�nde zu erl�utern und �ber die bei Verstoß gegen die gesetz-
liche Regelung drohenden Risiken zu belehren. Erh�lt ein Rechtsanwalt vom
Vorstand einer erkennbar dauernd zahlungsunf�higen oder �berschuldeten
Genossenschaft den Auftrag, mit den Gl�ubigern einen außergerichtlichen Ver-
gleich anzustreben, hat er die Vorstandsmitglieder �ber die Pflicht, einen Antrag
auf Er�ffnung des Insolvenzverfahrens zu stellen, sowie das Verbot, Zahlungen
zu leisten, zu belehren. Die Betreuung der Genossenschaft durch einen Verband
enthebt den Rechtsanwalt grunds�tzlich nicht dieser Verpflichtung.15 Der Anwalt
darf f�r seinen Mandanten keinen Mahnbescheid mehr beantragen, wenn gegen
den Schuldner bereits ein Antrag auf Er�ffnung des Insolvenzverfahrens gestellt
ist und eine etwaige Zahlung der Anfechtung unterliegt.16 Zwar kann der Anwalt
seinem Mandanten das mit der Insolvenz des Schuldners verbundene Risiko der
Uneinbringlichkeit der Forderung nicht abnehmen. Jedoch muss er den Mandan-
ten so weit belehren, dass dieser in Kenntnis der absehbaren Chancen und Risi-
ken eine eigenverantwortliche Entscheidung �ber das weitere Vorgehen treffen
kann. Gibt es Anhaltspunkte daf�r, dass die Insolvenz des Schuldners des Man-
danten bevorsteht, muss der Anwalt den Mandanten �ber das Risiko der fehlen-
den Insolvenzfestigkeit der im letzten Monat vor dem Antrag auf Er�ffnung des
Insolvenzverfahrens oder nach diesem Antrag durch Zwangsvollstreckung er-
langten Sicherheit gem. § 88 InsO ebenso hinweisen wie auf die Anfechtbarkeit
erhaltener Sicherheiten und Zahlungen gem�ß §§ 130, 131 InsO. Die Anfecht-
barkeit von Rechtshandlungen des Schuldners einerseits (§§ 130, 131, 133 InsO)
und von Maßnahmen der Zwangsvollstreckung andererseits (§ 133 Abs. 1 InsO)
hat der Anwalt zu kennen.17 Ein Rechtsanwalt, der mit der zwangsweisen Durch-
setzung einer Forderung beauftragt worden ist und einen Titel gegen einen
Schuldner des Mandanten erwirkt hat, hat z�gig die Zwangsvollstreckung zu be-
treiben, soweit pf�ndbares Verm�gen bekannt ist oder mit den M�glichkeiten,
welche die Zivilprozessordnung bietet, ermittelt werden kann.18 Bestehen An-
haltspunkte daf�r, dass eine Verz�gerung der Zwangsvollstreckung zum Ausfall
des Mandanten f�hren w�rde, muss der beauftragte Rechtsanwalt die Zwangs-
vollstreckung mit besonderer Beschleunigung betreiben. Er muss dann unter den
verf�gbaren Vollstreckungsm�glichkeiten diejenige ausw�hlen, die am schnells-
ten zu einem Ergebnis f�hrt. Ist dem Anwalt die Kontoverbindung des Gegners
bekannt, hat er eine Forderungspf�ndung �ber s�mtliche bei dem Kreditinstitut
gef�hrten Konten anzubringen. Der Vollstreckungsgl�ubiger kann die Guthaben
s�mtlicher von einem Kreditinstitut gef�hrten Konten des Schuldners pf�nden,
ohne deren Kontonummern angeben zu m�ssen. Die Pf�ndung des Kontogutha-
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bens umfasst nicht nur das Guthaben am Tag der Zustellung des Pf�ndungsbe-
schlusses, sondern gem�ß § 833a ZPO auch die Tagesguthaben der folgenden
Tage. Auch ist der Anspruch auf Auszahlung eines zugesagten Darlehens mit
dessen Abruf pf�ndbar. Die Pf�ndung k�nftiger Forderungen ist m�glich, wenn
schon eine Rechtsbeziehung besteht, aus der die k�nftige Forderung nach ihrem
Inhalt und nach der Person des Drittschuldners bestimmt werden kann.19 Durch
eine Pf�ndung erzielte Zahlungen unterliegen mangels einer mitwirkenden
Rechtshandlung nach Insolvenzer�ffnung nicht der Vorsatzanfechtung nach
§ 133 InsO.20 Die Insolvenzfestigkeit von Versorgungsbez�gen ist durch den An-
walt sicherzustellen.21 Eine unterlassene Zwangsvollstreckung ist nur dann
pflichtwidrig, wenn pf�ndbares Verm�gen vorhanden war und entweder bekannt
war oder mit den M�glichkeiten, welche die Zivilprozessordnung bietet, ermit-
telt werden konnte. Anders als in den bereits entschiedenen F�llen des Forde-
rungsverlustes durch Verj�hrung oder Ablauf einer Ausschlussfrist geht es hier
nicht um einen durch die Pflichtverletzung ad�quat verursachten Schaden; die
Erleichterung der Darlegungs- und Beweislast des § 287 ZPO gilt nicht.22

Unterl�sst es der Berufungsanwalt, auf ein die Rechtsauffassung seines Mandan-
ten st�tzendes Urteil des Bundesgerichtshofs hinzuweisen, und verliert der Man-
dant deshalb den Prozess, wird der Zurechnungszusammenhang zwischen dem
Anwaltsfehler und dem dadurch entstandenen Schaden nicht deshalb unterbro-
chen, weil auch das Gericht die Entscheidung des Bundesgerichtshofs �bersehen
hat.23 Wird der Ver�ußerer von Aktien auf die Zahlung der Einlageschuld in An-
spruch genommen, hat der Anwalt auf den rechtlichen Aspekt hinzuweisen, dass
mangels der M�glichkeit eines gutgl�ubigen Erwerbs eine Enthaftung von der
Einlageschuld eingetreten ist.24 M�glichen Bedenken wegen Verst�ßen gegen
das RBerG ist entgegenzuwirken, indem der Satzungszweck einer mit dem For-
derungseinzug betrauten GmbH eng gefasst wird.25

9 Der Rechtsanwalt muss auch in Verfahren der Amtsermittlung Sorge tragen, dass
die zugunsten seines Mandanten sprechenden rechtlichen Gesichtspunkte m�glichst
umfassend ber�cksichtigt werden, um seinen Mandanten vor einer Fehlentschei-
dung des Gerichts zu bewahren.26 Der Anwalt hat Vorsorge dagegen zu treffen, dass
der Anspruch seines Auftraggebers verj�hrt.27 Besteht die Gefahr, dass sich das zur
Entscheidung berufene Gericht bei der Beurteilung der Verj�hrung einer dem Man-
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danten ung�nstigeren Betrachtungsweise anschließt, hat der Beklagte dem Mandan-
ten zur Vermeidung der Verj�hrung den relativ sichersten Weg zu empfehlen. Im
Falle der Eilbed�rftigkeit und einer komplexen Rechtslage gen�gt es, wenn er den
Mandant auf die Notwendigkeit einer „sofortigen“ Klageerhebung hinweist. W�hlt
der Rechtsanwalt eine Formulierung, die – wie hier der Begriff „sofort“ – die Not-
wendigkeit eines ohne jeden Aufschub gebotenen Vorgehens unmissverst�ndlich
vor Augen f�hrt, kann ihm nicht vorgeworfen werden, andere Begriffe wie „umge-
hend“, „prompt“ oder „auf der Stelle“, die keinen zus�tzlichen Bedeutungsgehalt
aufweisen, verwendet zu haben.28 Die Verpflichtung des Rechtsanwalts, den Man-
danten vor der Verj�hrung von ohne Weiteres erkennbaren Anspr�chen gegen Dritte
zu sch�tzen, setzt nicht erst kurz vor Ablauf der Verj�hrungsfrist ein. Vielmehr sind
Vorkehrungen dagegen, dass es nicht zur Verj�hrung kommt, erforderlich, sobald
infolge des dem Anwalt erteilten Auftrags oder der von ihm gew�hlten Vorgehens-
weise die Gefahr besteht, dass der Anspruch gegen den Dritten aus dem Blick ger�t.
Dieses Risiko muss ein sorgf�ltiger Rechtsanwalt besonders bei Anspr�chen beach-
ten, die erst bei ung�nstigem Ausgang der aktuell gef�hrten rechtlichen Auseinan-
dersetzung Bedeutung gewinnen. Dort ist regelm�ßig nicht absehbar, zu welchem
Zeitpunkt Anspr�che gegen den Dritten eventuell gerichtlich geltend gemacht wer-
den m�ssen.29 Ein Anwalt, der von seinem Mandanten beauftragt wird, dessen
Rechte gegen�ber einem s�umigen Schuldner wahrzunehmen, ist vertraglich ver-
pflichtet, Vorkehrungen schon gegen eine drohende Verj�hrung zu treffen. Die
Pflicht setzt wesentlich fr�her ein als der Eintritt der Verj�hrung selbst. Sie entsteht
in der Regel sp�testens dann, wenn ein Rechtsanwalt Dispositionen trifft, die das
Risiko der Verj�hrung erh�hen. Sie kann auch nach risikoerh�henden Unterlassun-
gen eingreifen.30 Wird vor Eintritt der Verj�hrung f�r den Zedenten Klage erhoben,
hat der Anwalt durch Abschluss eines Treuhandvertrages mit dem Zessionar daf�r
Sorge zu tragen, dass die Verj�hrungshemmung zugunsten des Forderungsinhabers
verwirklicht wird.31 Ein Anwalt, der von seinem Mandanten beauftragt wird, seine
Rechte gegen�ber einer Vielzahl von Schuldnern wahrzunehmen, und sich aus pro-
zesstaktischen Gr�nden dazu entschließt, zun�chst nur einen oder einige wenige
„Musterprozesse“ gegen einen oder einzelne Schuldner zu f�hren, ist verpflichtet,
die Verj�hrung der Anspr�che gegen die �brigen Schuldner im Auge zu behalten
und erforderlichenfalls zu verhindern.32

10Eine gemeinsame Beratung scheidungswilliger Ehegatten mit dem Ziel einer ein-
vernehmlichen Scheidung ist, wenngleich es sich um eine einheitliche Rechtssache
und gegenl�ufige Interessen handelt, im Grundsatz m�glich. Wenn die gemeinsame
Beratung der Eheleute nicht zu der beabsichtigten Scheidungsfolgenvereinbarung
f�hrt und es trotz anf�nglicher �bereinstimmungen w�hrend der anwaltlichen Bera-
tung zu einem Interessenwiderstreit kommt, darf der Rechtsanwalt f�r keinen der
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beiden Ehepartner mehr t�tig werden.33 Das bis dahin entstandene Honorar kann der
Anwalt nur verlangen, wenn er die Eheleute darauf hingewiesen hat, dass sie bei
einem Scheitern einer einvernehmlichen Scheidung seine Geb�hren zu bezahlen ha-
ben und jeweils einen neuen Anwalt mit der Folge des Entstehens weiterer Geb�h-
renanspr�che beauftragen m�ssen.34 W�nschen beide Ehegatten wegen einer ander-
weitigen Schwangerschaft der Frau eine rasche Ehescheidung, hat der Anwalt sie
darauf hinzuweisen, dass ein notarieller Verzicht auf den Versorgungsausgleich ver-
einbart werden kann, ohne dass daran (§ 1408 Abs. 2 Satz 2 BGB) die alsbaldige
Ehescheidung scheitert (§ 1587o BGB).35 Der Anwalt hat schon zur Vermeidung
weiterer Unterhaltszahlungen alsbald nach Mandatierung Ehelichkeitsanfech-
tungsklage zu erheben.36 Ist infolge des Anwaltsfehlers zwar noch kein Schaden
eingetreten, besteht jedoch die Gefahr, dass dem Mandanten in Zukunft ein finan-
zieller Nachteil erw�chst, so hat der Anwalt bei Weiterbearbeitung des Mandats von
sich aus alles in seinen Kr�ften Stehende zu tun, um seinen Auftraggeber vor Scha-
den zu bewahren. Ist dies nur noch durch vermehrten Aufwand – etwa eine zus�tz-
liche Beratung oder einen Rechtsbehelf – m�glich, den der rechtliche Berater bei
sachgerechtem Handeln vermieden h�tte, k�nnen daraus entstehende zus�tzliche
Kosten nicht zulasten seines Auftraggebers gehen.37 Hat der Auftraggeber einen
Prozess in erster Instanz aufgrund unzureichenden Vortrags seines Prozessbevoll-
m�chtigten verloren, darf er, ohne sich dem Einwand des Mitverschuldens auszuset-
zen, die Einlegung der Berufung von dessen Erkl�rung abh�ngig machen, dass er
den Auftraggeber von den Kosten der zweiten Instanz freistelle, falls erg�nzender
Vortrag im Hinblick auf die Versp�tungsvorschriften nicht zugelassen und deshalb
die Berufung zur�ckgewiesen werde.38

11 Der Anwalt handelt pflichtwidrig, wenn er es vers�umt, gegen die Zahlungsklage
einer Wohnungsk�uferin aus abgetretenem Recht mit der Berufungsbegr�ndung
geltend zu machen, dass der Kl�ger nach Erlass des erstinstanzlichen Urteils die (an-
gebliche) Forderung der Wohnungsk�uferin gegen sich aus dem angefochtenen Ur-
teil erster Instanz aufgrund seiner entgegengesetzten vollstreckbaren Forderung aus
dem notariellen Kaufvertrag �ber die Eigentumswohnungen hatte pf�nden und sich
zur Einziehung �berweisen lassen. Auf diesem Weg h�tte er durch Beseitigung des
Titels sicher die weitere Vollstreckung der Wohnungsk�uferin verhindern k�nnen.
Sein Vorgehen, die rechtskr�ftige Titulierung ihres Zahlungsanspruchs hinzuneh-
men, um notfalls die weitere Vollstreckung in einem Zweitprozess f�r unzul�ssig er-
kl�ren zu lassen, war risikobehaftet, zumal die Wohnungsk�uferin im Erstprozess
bereits zu erkennen gegeben hatte, die Pf�ndung und �berweisung des Kl�gers nicht
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anzuerkennen, weil sie es bei dem Zahlungsantrag, gerichtet auf Zahlung an sich
selbst, belassen hatte.39

12Grunds�tzlich hat ein Rechtsanwalt zu verhindern, dass sein Mandant durch einen
Fristablauf Rechtsnachteile erleidet, weshalb er von Amts wegen zu beachtende
Ausschlussfristen unverz�glich zu erfassen und zu �berwachen hat. Wird wegen
eines Verschuldens des Rechtsanwalts eine zu �berwachende Frist nicht eingehal-
ten, so dass eine Wiedereinsetzung nicht gew�hrt werden kann, handelt er insoweit
pflichtwidrig. Dies gilt auch f�r die Vers�umung der Wiedereinsetzungsfrist des
§ 234 Abs. 1 Satz 1 ZPO.40 Der deutliche Hinweis des gegnerischen Anwalts, dass
die Klagebegr�ndung nicht rechtzeitig eingereicht sei, kann die Kenntnis von einer
Fristvers�umnis begr�nden. Stellt der Anwalt gleichwohl in einer solchen Situation
f�r seinen Mandanten kein Wiedereinsetzungsgesuch, handelt er pflichtwidrig.41 Ist
die Dauer der Wiedereinsetzungsfrist in einer WEG-Sache ungekl�rt, muss der An-
walt im Interesse seines Mandanten die k�rzere Frist zugrunde legen.42

b) Hinweis auf fehlende Erfolgsaussichten

aa) Grundsatz

13Auch im Blick auf die Erfolgsaussichten eines in Aussicht genommenen Rechts-
streits geht es darum, den Mandanten in die Lage zu versetzen, eigenverantwortlich
seine Rechte und Interessen zu wahren und eine Fehlentscheidung in seinen rechtli-
chen Angelegenheiten vermeiden zu k�nnen. Aufgrund der Beratung muss der Man-
dant in der Lage sein, Chancen und Risiken des Rechtsstreits selbst abzuw�gen.
Hierzu reicht es nicht, die mit der Erhebung einer Klage verbundenen Risiken zu
benennen. Der Rechtsanwalt muss auch das ungef�hre Ausmaß der Risiken absch�t-
zen und dem Mandanten das Ergebnis mitteilen. Ist danach eine Klage praktisch
aussichtslos, muss der Rechtsanwalt dies klar herausstellen. Er darf sich nicht mit
dem Hinweis begn�gen, die Erfolgsaussichten seien offen. Vielmehr kann der
Rechtsanwalt nach den gegebenen Umst�nden gehalten sein, von der beabsichtigten
Rechtsverfolgung ausdr�cklich abzuraten.43

14Die Pflicht des Rechtsanwalts, den Mandanten �ber die Erfolgsaussichten eines in
Aussicht genommenen Rechtsstreits aufzukl�ren, endet nicht mit dessen Einlei-
tung. Ver�ndert sich die rechtliche oder tats�chliche Ausgangslage im Laufe des
Verfahrens, muss der Rechtsanwalt seinen Mandanten �ber eine damit verbundene
Verschlechterung der Erfolgsaussichten aufkl�ren. Nur so erh�lt der Mandant die
M�glichkeit, die urspr�nglich getroffene Entscheidung zu hinterfragen und die
Chancen und Risiken der laufenden Rechtsverfolgung auf der Grundlage der ver�n-
derten Lage neu zu bewerten. Auch hier kann der Rechtsanwalt nach den gegebenen
Umst�nden gehalten sein, von einer Fortf�hrung der Rechtsverfolgung abzuraten.
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Dies kommt etwa in Betracht, wenn eine zu Beginn des Rechtsstreits noch ungekl�r-
te Rechtsfrage in einem Parallelverfahren h�chstrichterlich gekl�rt wird und danach
das Rechtsschutzbegehren des Mandanten keine Aussicht auf Erfolg mehr hat.44

bb) Keine geringeren Pflichten gegen�ber rechtsschutzversichertem Mandant

15 Die Pflicht des Rechtsanwalts zur Beratung �ber die Erfolgsaussichten eines in Aus-
sicht genommenen Rechtsstreits gilt gleichermaßen sowohl gegen�ber einem nicht
rechtsschutzversicherten Mandanten als auch gegen�ber einem Mandanten mit
Rechtsschutzversicherung. Das Recht des Mandanten, nach entsprechender Bera-
tung durch den Rechtsanwalt eigenverantwortlich �ber die Einleitung und Fortf�h-
rung der Rechtsverfolgung zu entscheiden, wird durch eine bestehende Rechts-
schutzversicherung nicht ber�hrt. Ein Rechtsanwalt erf�llt daher seine Pflichten aus
dem Mandatsverh�ltnis nicht dadurch, dass er ohne vorhergehende Beratung des
Mandanten und dessen (eigenverantwortliche) Entscheidung eine Deckungszusage
des Rechtsschutzversicherers erwirkt. Dass die Deckungszusage mit vollst�ndigen
und wahrheitsgem�ßen Informationen erlangt worden und der Rechtsschutzversi-
cherer an die Zusage auch sonst gebunden ist, �ndert daran nichts.45 Um die Ent-
scheidung �ber den Einsatz des Deckungsanspruchs eigenverantwortlich und sach-
gerecht treffen zu k�nnen, ist der rechtsschutzversicherte Mandant �ber die Erfolgs-
aussichten ebenso zu beraten wie der nicht versicherte.46

5. Steuerliche Beratung

16 Ein Steuerberater oder Steuerbevollm�chtigter, der nicht gleichzeitig Rechtsbei-
stand oder Rechtsanwalt ist, ist seinem Vertragspartner und den in den Schutzbe-
reich des Mandatsvertrages einbezogenen Personen gegen�ber verpflichtet, sich bei
seiner rechtsberatenden und rechtsbesorgenden T�tigkeit auf die ihm vorbehaltenen
Rechtsgebiete zu beschr�nken. Einen Mandanten, der Hilfe in allgemeinrechtlichen
Angelegenheiten ben�tigt, hat er an einen Rechtsanwalt oder Notar zu verweisen.
Diese Entscheidung betrifft nicht den umgekehrten Fall, dass ein Rechtsanwalt Rat
in steuerlichen Angelegenheiten erteilt. Der steuerliche Berater gef�hrdet die Inte-
ressen seines Mandanten, wenn er mit der Beratung in allgemeinrechtlichen Angele-
genheiten eine Aufgabe �bernimmt, die er im Allgemeinen mangels fachlicher Qua-
lifikation nicht sachgerecht erledigen kann. F�r einen Rechtsanwalt, der in steuerli-
chen Angelegenheiten Rechtsrat erteilt, treffen diese Gesichtspunkte nicht zu. Er ist
der berufene unabh�ngige Berater und Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten.
Seine Pflichten bei der steuerlichen Beratung eines Mandanten beurteilen sich daher
nach denselben Grunds�tzen wie bei der Beratung in anderen Rechtsangelegenhei-
ten. Mithin trifft den Anwalt und Notar, der aus steuerlichen Gr�nden zum Erwerb
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